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Kreis Lippe 
 
522 Genehmigung nach § 68 Absatz 2 Wasser-

haushaltsgesetz zum naturnahen Ausbau der 
Werre im Bereich des Finanzamtes Detmold 
der Stadt Detmold; hier: Notwendigkeit einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung; Standortbezo-
gene Vorprüfung des Einzelfalls nach dem Ge-
setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 24.2.2010 (BGBl. I S. 94) in der z. 
Z. gültigen Fassung 

 
Die Stadt Detmold, hat gemäß des § 68 des Gesetzes zur 
Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG-) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der z.Z. gülti-
gen Fassung in Verbindung mit dem § 100 des Wasserge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswasser-
gesetz - 
LWG-) vom 25.06.1995 (GV NRW Seite 926) in der z. Z. 
gültigen Fassung die Genehmigung für folgendes 
Vorhaben beantragt: 
 
Wasserrechtliche Genehmigung auf naturnahen Aus-

bau der Werre in der Gemarkung Detmold, Flur 21, 
Flurstück 231 der Stadt Detmold 

 
Die beantragte Genehmigung umfasst die naturnahe Her-
stellung und Neuprofilierung eines Gewässerverlaufs in der 
Gemarkung Detmold, Flur 21, Flurstück 231 der Stadt 
Detmold auf einer Gesamtlänge von ca. 200 Metern. Durch 
die Ausbaumaßnahme wird in diesem Bereich der Werre 
ca. 2000 m³ Retentionsraum für Hochwässer gewonnen. 
Zusätzlich werden Strukturelemente zur Schaffung von 
Ruhezonen im Gewässer eingebracht. 
 
Negative Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind 
durch die Maßnahme nicht zu erwarten. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Vorhaben gemäß § 
3c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94) in der z. Z. gülti-
gen Fassung – nach Anlage 1 Nr. 13.18.2 - einer standort-
bezogenen Vorprüfung des Einzelfalls unterzogen wurde. 
Nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund 
überschlägiger Prüfung sind erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 
Auf die Erstellung einer Umweltverträglichkeitsstudie wird 
daher verzichtet. 
 
Diese Entscheidung wird gemäß § 3a UVPG hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 15.10.2014 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat 
Fachbereich 4 Umwelt und Energie 
Untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
 
gez. Lockstedt 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
 
 
 
 

 
523 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung 
 
An Herrn Laurynas Rimaitis , geb. am 21.09.1990, letzte 
bekannte Anschrift: Ahornstr. 15, 32791 Lage, ist am 
04.08.2014 unter dem Aktenzeichen 360.1B70/11450 
eine Ordnungsverfügung erlassen worden. 
Die Ordnungsverfügung konnte nicht zugestellt werden, da 
der Betroffene unbekannt verzogen ist, oder seine Erreich-
barkeit nicht hergestellt ist. 
 
Gem.  § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW 
(GV. NRW. 2006 S. 94) vom 01.02.2006 wird daher die 
Verfügung öffentlich zugestellt. Sie gilt als zugestellt, wenn 
seit dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wo-
chen vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht mehr möglich sind. 
 
Der Betroffene kann die Anordnung beim Kreis Lippe, 
Fachgebiet Straßenverkehr, Felix-Fechenbach-Str. 5, 
32756 Detmold, Zimmer 199 in Empfang nehmen. 
 
Detmold, den 28.10.2014 
 
KREIS LIPPE 
Der Landrat 
FG Straßenverkehr 
Im Auftrage 
 
 
gez. 
Albert 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
524 Hinweis auf das Widerspruchsrecht gegen die 

Datenübermittlung aus dem Melderegister  (§ 
18 Abs. 7 des Melderechtsrahmengesetzes – 
Melderechtsrahmengesetz – MRRG) 

 
Die Stadt Bad Salzuflen als Meldebehörde ist gemäß § 58 
Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) vom 16. Septem-
ber 2008 ( BGBl. I S. 1886) in der zur Zeit gültigen Fassung 
berechtigt  jährlich bis zum Stichtag 31. März  
 
Daten zu Personen (Familienname, Vorname, gegenwärti-
ge Anschrift)  mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im 
folgenden Jahr volljährig werden, zum Zweck der Übersen-
dung von Informationsmaterial über Tätigkeiten in den 
Streitkräften 
an das Bundesamt für Wehrverwaltung zu übermitteln. 
 
Die Datenübermittlung der vorgenannten Daten unterbleibt, 
wenn die Betroffenen gemäß § 18 Abs. 7  MRRG der Wei-
tergabe widersprochen haben. 
 
Auf dieses Widerspruchsrecht weise ich hiermit hin. 
 
Das genannte Widerspruchsrecht steht den Betroffenen ab 
Vollendung des 15. Lebensjahres zu. Hierzu bedarf es 
nicht der Einwilligung oder Genehmigung von Personen, 
die zu ihrer gesetzlichen Vertretung befugt sind. 
 
Ein Widerspruch gegen die vorgenannte Datenübermittlung 
kann entweder direkt bei der Bürgerberatung der Stadt Bad 
Salzuflen, Rudolph-Brandes-Allee 19, 32105 Bad Salzuf-
len, eingelegt werden oder ist schriftlich an die  
 
  Stadt Bad Salzuflen 
  - Bürgerberatung-  
  32102 Bad Salzuflen 
zu richten. 
 
Vordrucke sind in der Bürgerberatung (Rathaus, Rudolph-
Brandes-Allee 19, Erdgeschoss) erhältlich. 
 
Der Widerspruch bleibt bis auf Widerruf gültig. 
 
Bad Salzuflen, den 27.10.2014  
 
Stadt Bad Salzuflen 
 
 
Der Bürgermeister  

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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Stadt Barntrup 
 
525 Hinweis auf das Widerspruchsrecht und auf 

das Erfordernis der Einwilligung gegen bzw. 
für die Datenübermittlung aus dem Melderegis-
ter ( § 34 Abs. 1a, 1b und 1c und § 35 Abs. 3, 4 
und 6 des Meldegesetzes NRW – MG NRW, 
sowie § 18 Abs. 7 des Melderechtsrahmenge-
setzes – MRRG) 

 
Gemäß § 34 Abs. 1a, 1b und 1c und § 35 Abs. 3, 4 und 6 
des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Meldegesetz NRW – MG NRW) vom 16. September 1997 
(GV. NRW. S. 332, ber. S. 386), sowie gemäß § 58 Abs. 1 
des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) vom 16. September 2008 
(BGBl. I S. 1886) in den zzt. gültigen Fassungen sind fol-
gende Datenübermittlungen durch die Stadt Barntrup als 
Meldebehörde zulässig: 
 
I. Datenübermittlung über das Internet 
(§ 34 Abs. 1a, 1b und 1c MG NRW) 
Die Meldebehörde darf Auskunft über Vor- und Familien-
namen, Doktorgrad und Anschriften (einfache Melderegis-
terauskunft) einzelner bestimmter Einwohner oder eine 
Vielzahl namentlich bezeichneter Einwohner im Wege des 
automatisierten Abrufs über das Internet erteilen. 
 
II. Datenübermittlung über Alters- und Ehejubiläen 
(§ 35 Abs. 3 MG NRW) 
Die Meldebehörde darf Mitgliedern parlamentarischer und 
kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und 
Rundfunk einer Melderegisterauskunft über Alters- und 
Ehejubiläen von Einwohnern nach deren Einwilligung ertei-
len. Die Auskunft darf nur die in § 34 Abs. 1 Satz 1 MG 
NRW genannten Daten (Vor- und Familiennamen, Doktor-
grade und Anschriften) des Betroffenen sowie Tag und Art 
des Jubiläums umfassen. 
 
III. Datenübermittlung an Adressbuchverlage 
(§ 35 Abs. 4 MG NRW) 
Zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Adressbü-
chern darf Adressbuchverlagen Auskunft über 
 
1. Vor- und Familiennamen, 
2. Doktorgrad und 
3. Anschriften 
 
sämtlicher Einwohner erteilt werden, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. 
 
IV. Datenübermittlung an das Bundesamt für Wehrver-
waltung 
(§ 58 Abs. 1 WPflG) 
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial 
über Tätigkeiten in den Streitkräften dürfen dem Bundes-
amt für Wehrverwaltung jährlich bis zum 31. März folgende 
Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 
im nächsten Jahr volljährig werden, übermittelt werden: 
 
Familienname, Vorname und gegenwärtige Anschrift. 
 
Gegen die Weitergabe der unter Ziffer I bis IV genannten 
Daten kann der Betroffene widersprechen (§ 34 Abs. 1b 
und § 35 Abs. 6 MG NRW und § 18 Abs. 7 MRRG). 
 
Auf dieses Widerspruchsrecht weise ich hiermit hin. 
 

 
Das Widerspruchsrecht bezüglich der Datenweitergabe 
nach § 34 Abs. 1a, 1b und 1c MG NRW und § 58 Abs. 1 
WPflG steht den Betroffenen ab der Vollendung des 15. 
Lebensjahres zu; sie bedürfen hierzu nicht der Einwilligung 
oder Genehmigung von Personen, die zu ihrer gesetzlichen 
Vertretung befugt sind. 
Die Weitergabe der unter Ziffer II und III genannten Daten 
ist nur dann zulässig, wenn zuvor der Betroffene schriftlich 
eingewilligt hat (§ 35 Abs. 6 MG NRW) 
 
Auf das Erfordernis der Einwilligung weise ich hiermit 
hin. 
 
Der Widerspruch gegen bzw. die Einwilligung zur vorge-
nannten Datenübermittlung kann entweder direkt beim 
Einwohnermeldeamt der Stadt Barntrup, Bürgerbüro, Mit-
telstraße 32, 32683 Barntrup, eingelegt bzw. erteilt werden 
oder ist schriftlich an den Bürgermeister –Ordnungsamt-, 
Mittelstraße 38, 32683 Barntrup, zu richten. 
 
Es ist zu beachten, dass die genannten Auskünfte bereits 
vor dem jeweiligen Ereignis ( ca. 3 Monate vor einem Jubi-
läum, ca. 10 Monate vor der Herausgabe eines Adressbu-
ches) erteilt werden dürfen. 
 
Der Widerspruch bzw. die Einwilligung bleibt bis auf Wider-
ruf gültig. 
 
Barntrup, 28.10.2014 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Jürgen Schell 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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Stadt Blomberg 
 
526 Jahresabschluss der Blomberger Immobilien- 

und Grundstücksverwaltung zum 31.12.2013 
 
Der Rat der Stadt Blomberg hat am 01.10.2014 den Jah-
resabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2013 festge-
stellt und über die Gewinnverwendung wie folgt beschlos-
sen: 
 
„Der Jahresabschluss 2013 wird wie folgt festgestellt: 
 
1. Bilanzsumme 53.680.275,92 € 
     Jahresgewinn 181.269,92 € 
2. An die Stadt Blomberg wird eine Eigenkapitalverzin-

sung in Höhe von 15.338,76 € abgeführt. 
3. Der verbleibende Jahresgewinn in Höhe von 

165.931,16 € wird der allgemeinen Rücklage zuge-
führt. 

4. Der Betriebsleitung wird uneingeschränkt Entlastung 
erteilt“ 

 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
 

10.11. – 21-11-2014 
 
bei der Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwal-
tung der Stadt Blomberg, Marktplatz 2, 32825 Blomberg – 
Erdgeschoss, Zimmer 3 – während der Öffnungszeiten zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW in Herne über die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Blomberger Immobilien- und 
Grundstücksverwaltung (BIG). Zur Durchführung der Jah-
resabschlussprüfung zum 31.12.2013 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Henschke & Partner GbR, 
Bielefeld,  bedient. 
 
Diese hat mit Datum vom 17.04.2014 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt. 
 
Ich habe den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des Ei-
genbetriebes „Blomberger Immobilien- und Grundstücks-
verwaltung“, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis 
31.12.2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen sowie ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften und Bestimmungen der Satzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. 
Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir 
durchgeführten Prüfung, eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 106 GO NW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung 
werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 
in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über-
wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prü-
fung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzie-
rungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung 
bildet. 
Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
DIE GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Henschke und Partner GbR ausgewertet 
und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß $ 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 20.10.2014 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
 
Blomberg, den 24. Oktober 2014 
 
Blomberger Immobilien- und Grundstücksverwaltung 
Betriebsleiter 
 
 
(Wolf) 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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Stadt Detmold 
 
527 Widmung der „Stichstraße an der Birkenallee“ 

zwischen „Birkenallee“ und „Bentweg“ 
 
Die Stadt Detmold hat die Erschließungsanlage „Stichstra-
ße an der Birkenallee“ zwischen „Birkenallee“ und „Bent-
weg“ auf dem Flurstück 98, Flur 5, Gemarkung Hiddesen in 
Detmold, endgültig ausgebaut. 
Entsprechende Flurkartenauszüge können bei der Stadt 
Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Rosental 21, Zimmer 
238, eingesehen werden. 
 
Die Straße wird im o. g. Abschnitt hiermit nach den §§ 3 
und 6 des Straßen und Wegegesetzes Nordrhein-
Westfalen vom 01.08.83 (StrWg NW) in der zur Zeit gülti-
gen Fassung als Gemeindestraße dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet. 
 
Baulastträger der ausgebauten Erschließungsanlage ist die 
Stadt Detmold (§ 47 Abs. 1StrWG NW). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage erhoben  werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 
8, 32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) 
schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift des 
Urkundenbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Bei schriftlicher Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist 
nur gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monats-
frist bei Gericht eingegangen ist. 
 
Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei 
Durchschriften beigefügt werden. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen 
Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Detmold, den 21.10.2014 
 
Stadt Detmold 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
528 Offenlegung des Entwurfs des Bebauungspla-

nes 
 
21-13 „Feuerwehr Pivitsheide", (beschleunigte) Aufstel-
lung 
Ortsteil:  Pivitsheide V.L. 
Plangebiet: Gemarkung Pivitsheide V.L., Flur 2, 

Flurstück 1640, nördlich der Oerlin-
ghauser Straße, südlich der Kita 'Ar-
che Noah' 

 
Es wird hiermit gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt gemacht, dass der Ausschuss für Stadtentwicklung 
der Stadt Detmold in seiner Sitzung am 05.11.2014 
gem. § 41 (2) der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen den Entwurf des o. g. Bebauungsplanes 
mit folgendem Wortlaut beschlossen hat (Entwurfsbe-
schluss): 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt 
gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf des 
 
Bebauungsplanes 21-13 „Feuerwehr Pivitsheide", (be-
schleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Pivitsheide V.L. 
Plangebiet: Gemarkung Pivitsheide V.L., Flur 2, 

Flurstück 1640, nördlich der Oerlin-
ghauser Straße, südlich der Kita 'Ar-
che Noah' 

 
und diesen offen zu legen. 
 
Gem. § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit bekannt 
gemacht, dass der Entwurf des o. g. Bebauungsplanes mit 
Begründung in der Zeit vom 
 

19.11.2014 bis einschließlich 19.12.2014 
 
beim Fachbereich 6, Stadtentwicklung, der Stadt Detmold, 
Ferdinand-Brune-Haus, Hintergebäude, Rosental 21, 
1. Etage, montags bis donnerstags von 07:00 Uhr bis 17:30 
Uhr und freitags von 07:00 Uhr bis 12:30 Uhr öffentlich 
ausliegt.  
 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem in dieser 
Bekanntmachung abgedruckten Kartenauszug ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung ist die in der Planunterlage 
vorgenommene Grenzeintragung verbindlich. 
 
Stellungnahmen zu dem offenliegenden Entwurf können 
innerhalb der Offenlegungsfrist schriftlich an die Stadt 
Detmold, Der Bürgermeister, Fachbereich 6, Stadtentwick-
lung, Postfach, 32754 Detmold gerichtet oder zur Nieder-
schrift im Fachbereich 6, Stadtentwicklung, Ferdinand-
Brune-Haus, Zimmer 119, Hintergebäude, Rosental 21, 
vorgebracht werden. Darüber hinaus besteht auch die 
Möglichkeit, Stellungnahmen in elektronischer Form über 
die Internetseite der Stadt Detmold www.bauleitplanung-
detmold.de, Link „Aktuelle Beteiligung“ abzugeben. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt bleiben.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass ein Normenkontrollan-
trag nach § 47 Abs. 2 a der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, wenn die den Antrag stellende Person 
nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen die-
ser öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend 
gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 
Im vorliegenden beschleunigten Verfahren 
gem. § 13a BauGB wird von einer Umweltprüfung abgese-
hen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung der 
Stadt Detmold vom 05.11.2014 über den Entwurf des  
 
Bebauungsplanes 21-13 „Feuerwehr Pivitshei-
de“, (beschleunigte) Aufstellung 
Ortsteil:  Pivitsheide V.L. 
Plangebiet: Gemarkung Pivitsheide V.L., Flur 2, 

Flurstück 1640, nördlich der Oerlin-
ghauser Straße, südlich der Kita 'Ar-
che Noah' 

 
und diesen offen zu legen wird hiermit gemäß § 3 (2) Bau-
gesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 
 
Detmold, 06.11.2014 
 
Stadt Detmold 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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Gemeinde Extertal 
 
529 Neufassung der Gebührenordnung für das 

gemeindeeigene Lehrschwimmbecken in Ex-
tertal-Bösingfeld 

 
Aufgrund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Buchstabe f 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV NW S. 666 / SGV NW 2023) und der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 712 / SGV 
NW 610) in den jeweiligen gültigen Fassungen hat der Rat 
der Gemeinde Extertal in seiner Sitzung am 25.09.2014 
folgende Neufassung der Gebührenordnung für das ge-
meindeeigene Lehrschwimmbecken in Extertal-Bösingfeld 
beschlossen: 
 
Für die Benutzung des gemeindeeigenen Lehrschwimmbe-
ckens werden die nachstehenden Benutzungsgebühren 
erhoben: 
 
I. Einzel-/Familientarife 
 
Tageskarte 
 
- Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 1,50 € 
- Erwachsene  2,50 € 
 
Saisonkarte 
 
- Kinder und Jugendliche (bis 18 Jahre) 17,00 € 
- Erwachsene  29,00 € 
- Familienkarte  49,00 € 
 
Ermäßigungen beim Kauf einer Tageskarte 
 
- Studentinnen und Studenten zahlen den Tarif für Kin-

der und Jugendliche 
- Schwerbehinderte zahlen den Tarif für Kinder und Ju-

gendliche 
- Die Begleitperson eines schwerbehinderten Menschen 

mit dem Merkzeichen „B“ im Schwerbehindertenaus-
weis erhält freien Eintritt 

 
II.  Sonstige Tarife 
 
Kurse 
 
- 2,50 € / Teilnehmer/in / Trainingseinheit (1 Stunde)  
 
Mindestgebühr 25,00 € / höchstens 40,00 € 
Am Warmbadetag (Freitag) wird pro Teilnehmer/in und 
Trainingseinheit ein Energieaufschlag in Höhe von 2,00 € 
berechnet. 
 
Vereine / Gruppen 
 
- 2,00 € / Erwachsener / Trainingseinheit (1 Stunde) 
- 1,00 € / Jugendliche (8 - 18 Jahre) / Trainingseinheit (1 

Stunde) 
- Kinder bis 8 Jahre frei 
 
Pro 10 Teilnehmer/innen hat 1 Übungsleiter/in freien 
Eintritt (max. 2 Übungsleiter/innen). 
 
 

 
Die Kindertageseinrichtungen können das 
Lehrschwimmbecken für ihre Wassergewöhnungs- 
kurse kostenlos nutzen. 
 
Diese Neufassung der Gebührenordnung für das gemein-
deeigene Lehrschwimmbecken in Extertal-Bösingfeld tritt 
am 01.11.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Ge-
bührenordnung vom 21.03.1996 außer Kraft. 
 
Extertal, den 25.09.14 
 
 
(Hans Hoppenberg) 
   Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
530 Satzung zur Festlegung von Fristen für die Zu-

stands-und Funktionsprüfung bei privaten 
Abwasserleitungen gemäß § 53 Abs. 1 e Satz 1 
Landeswassergesetz NRW in der Stadt Horn-
Bad Meinberg vom 20.10.2014 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 
666), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
19.12.2013 (GV NRW S. 878), der §§ 60, 61 des Wasser-
haushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I 2009, S. 
2585ff, zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 – 
BGBl. I 2013, S. 3154), des § 53 Abs. 1 e Satz 1 des 
Landeswassergesetzes (LWG) NRW in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW 1995, S. 
926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2013 (GV 
NRW 2013, S. 133) sowie der Selbstüberwachungsverord-
nung Abwasser vom 17.10.2013 -SüwVO Abw (GV NRW 
2013, S. 602 ff. – hier bezeichnet als SüwVO Abw NRW 
2013) hat der Rat der Stadt Horn-Bad Meinberg in seiner 
Sitzung am 18. September 2014 folgende Satzung be-
schlossen: 
 

§ 1 Regelungsgegenstand 
 
(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung privater Abwas-
serleitungen gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung 
von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung 
Abwasser – SüwVO Abw NRW 2013). Private Abwasserlei-
tungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 61 Abs. 1 LWG 
NRW sowie § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 so zu er-
richten und zu betreiben, dass die Anforderungen an die 
Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Hierzu gehört 
auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasser-
überlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW gegen-
über der Stadt. 
 
(2) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 sind im Erd-
reich oder unzugänglich verlegte private Abwasserleitungen 
zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit 
diesem vermischten Niederschlagswasser einschließlich 
verzweigter Leitungen unter der Keller-Bodenplatte oder der 
Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige 
Einsteigeschächte oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. 
Ausgenommen von der Prüfpflicht sind nach § 7 Satz 2 
SüwVO Abw NRW Abwasserleitungen, die zur alleinigen 
Ableitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, 
die in dichten Schutzrohren so verlegt sind, dass austreten-
des Abwasser aufgefangen und erkannt wird. Die Satzung 
gilt auch für private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser 
einer Kleinkläranlage oder abflusslosen Grube zuführen. 
Prüfpflichtige sind nach § 8 SüwVO Abw NRW 2013 der 
Grundstückseigentümer (§ 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW 
2013) bzw. der Erbbauberechtigte (§ 8 Abs. 6 SüwVO Abw 
NRW 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) Nach § 53 Abs. 1 e Satz 1 Nr. 1 LWG NRW ist die Stadt 
zur Erfüllung ihrer Abwasserbeseitigungspflicht berechtigt, 
durch Satzung Fristen für die Prüfung von Haus- und/oder 
Grundstücksanschlussleitungen festzulegen, wenn die Ver-
ordnung nach § 61 Abs. 2 LWG NRW (SüwVO Abw NRW 
2013) keine Fristen für die erstmalige Prüfung vorsieht oder 
wenn Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Abwasseran-
lagen zu planen oder durchzuführen sind oder wenn die 
Gemeinde für abgegrenzte Teile ihres Gebietes die öffentli-
che Kanalisation im Rahmen der Selbstüberwachung nach 
§ 61 LWG NRW überprüft. 
 
(4) Mit dieser Satzung macht die Stadt von ihrer Befugnis in 
§ 53 Abs. 1 e Satz 1 Nr. 1 LWG NRW für die in § 2 dieser 
Satzung bezeichneten Grundstücke Gebrauch. Nach § 53 
Abs. 1 e Satz 1 Nr. 1 Alternative 2 LWG NRW wird mit die-
ser Satzung eine Frist für die erstmalige Prüfung von beste-
henden, privaten Abwasserleitungen festgelegt, weil die 
Stadt zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung umfang-
reiche Kanalsanierungs- und -erneuerungsmaßnahmen im 
Bereich der öffentlichen Abwasseranlage durchführt. Diese 
Sanierungsmaßnahmen sind im Fremdwassersanierungs-
konzept der Stadt festgelegt. 
 

§ 2 Räumlicher und persönlicher Geltungsbereich 
 
(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst 
die Grundstücke, die in den folgenden Straßen bzw. Stra-
ßenabschnitten liegen und/oder an die dort vorhandene öf-
fentliche Abwasseranlage angeschlossen sind: 
 
Stadtteil Holzhausen-Externsteine: 
 
Straße                           Hausnummer 
 
Am Bärenstein  4, 4a, 8, 12, 14 
Auf der Brede  alle 
Bärenkamp  von 1 bis 27 + 27a  
Falkenberg  alle  
Froschteichweg  alle 
Fuchsweg  von 4 bis 22 
Golfweg   7, 9, 10 
Hasenwinkel  alle 
Im Stollsiek  alle 
Kneippweg  12a, 12, 7, 5, 4, 3, 2, 1 
Kronenweg  1, 6, 8, 10 
Kurzer Weg  von 1 bis 13 
Lange Straße mit Ausnahme von 45, alle übri-

gen Hausnummern 
Ruheweg  2, 8, 10 
Schliepsteinweg  alle 
Stemberg  2, 4 
Vogeltaufe  von 1 bis 8 
Vogeltaufe  18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 30 
Wildhang  alle 
Winkelshof  alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE 1011 
 

 

 
Stadtteil Leopoldstal: 
 
Straße                           Hausnummer 
 
Engelsburg  alle 
Kuhlenberg  alle 
Dornenbusch  alle 
Rothensieker Weg alle 
Birkenweg  von 1 bis 44 
Ahornweg  alle 
Lindenweg  alle 
Kastanienweg  alle 
Erlenweg  alle 
Heestener Straße alle 
Triftenberg  alle 
Tannenweg  alle 
Am alten Kirchweg alle 
Nelkenweg mit Ausnahme von 7 + 7a,alle 

übrigen Hausnummern 
Bangern   alle 
Waldweg  alle 
Köhlerweg  alle 
Leopoldstaler Straße von 173 bis 258 
Haferkamp  alle 
Forstweg  alle 
Buchenweg  alle 
Silbergrund  von 60 bis 85 
 
Stadtteil Fromhausen: 
 
Straße                           Hausnummer 
 
Fromhausener Straße von 45 bis 100 
Junckernhof  von 1 bis 3 
Strangweg   10 und 18. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer hat die Abwasser-
leitungen seines Grundstücks auf ihren Zustand und ihre 
Funktionstüchtigkeit zu prüfen (§ 8 Abs. 2 SüwVO Abw 
NRW 2013). Welche Leitungsbestandteile zu prüfen sind, 
ergibt sich aus § 7 SüwVO Abw NRW 2013. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, tritt nach § 8 
Abs. 6 SüwVO Abw NRW 2013 an die Stelle des 
Grundstückseigentümers der Erbbauberechtigte. 
 
(3) Führen zu prüfende Abwasserleitungen auch über 
fremde Grundstücke, so ist derjenige zur Zustands- und 
Funktionsprüfung auf dem fremden Grundstück ver- 
pflichtet, dessen Abwasser durchgeleitet wird. Eigentümer 
anderer Grundstücke, in denen diese Leitungen verlaufen, 
haben die Prüfung des Zustandes und der Funkti- ons-
tüchtigkeit und damit einhergehende Maßnahmen zu dul-
den (§ 8 Abs. 5 SüwVO Abw NRW 2013). 
 

§ 3 Durchführung und Frist für die Zustands- 
und Funktionsprüfung 

 
(1) Die erstmalige Zustands- und Funktionsprüfung bei 
bestehenden privaten Abwasseranlagen im Geltungsbe-
reich dieser Satzung ist spätestens bis zum 31.03.2016 
durchzuführen. 
 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Ab-
wasserleitungen dürfen nur durch anerkannte Sachkundi-
ge gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 2013 durchgeführt 
werden. 
 
 

 
(3) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen nach § 9 
Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik durchgeführt werden. Nach § 
8 Abs. 1 Satz 4 SüwVO Abw NRW 2013 gelten die DIN 
1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 als allgemein aner-
kannte Regeln der Technik, soweit die SüwVO Abw NRW 
2013 keine abweichenden Regelungen trifft. In § 9 
SüwVO Abw NRW 2013 wird für die Durchführung der 
Zustands- und Funktionsprüfung auf diese allgemein an-
erkannten Regeln der Technik verwiesen. Die Stadt bietet 
durch Unterrichtung und Beratung Hilfestellung an. 
 

§ 4 Prüfbescheinigung 
 
(1) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 2013 ist das 
Ergebnis der Zustands- und Funktionsprüfung in einer Be-
scheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW 2013 
zu dokumentieren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 
Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW 2013 genannten Anlagen 
beizufügen. 
 
(2) Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt 
durch den Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtig-
ten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 SüwVO Abw NRW 2013) un-
verzüglich nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, 
damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt erfolgen 
kann. 
 
(3) Erfüllen Personen, welche die Zustands- und Funktion-
sprüfung durchführen, nicht die Anforderungen an die 
Sachkunde in den §§ 12, 13 SüwVO Abw NRW 2013 oder 
entspricht die Prüfbescheinigung nicht den Anforderungen 
in § 9 Abs. 2 SüwVO Abw NRW 2013 wird die Bescheini-
gung über die Zustands- und Funk- tionsprüfung von der 
Stadt nicht anerkannt. 
 
(4) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 
auf Zustand und Funktionstüchtigkeit geprüft worden sind, 
bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW 2013 keiner erneu-
ten Prüfung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den 
zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden Anforderungen ent-
sprochen haben. 
 

§ 5 Sanierungserfordernis und Sanierungsfrist 
 
Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt 
ergeben sich grundsätzlich aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw 
NRW 2013. Über mögliche Abweichungen von den Sanie-
rungsfristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 2013 kann 
die Stadt gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW 
2013 nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden. 
 
In den Teilen des Stadtgebietes, welche in § 2 genau be-
zeichnet sind, liegt ein hohes Fremdwasseraufkommen vor. 
 
Mit Änderungsbescheid vom 14.06.2012 wird die Stadt als 
Betreiber der öffentlichen Abwasserentsorgung durch die 
Bezirksregierung Detmold aufgefordert, ein Fremd- was-
serbeseitigungskonzept vorzulegen. 
 
Aufgrund der o.g. Auflagen in der Abwasserbeseitigung 
wird für große Schäden eine sofortige Sanierung festge-
legt. 
Für mittelgroße Schäden wird ein Sanierungszeitraum bis 
spätestens zum 31.12.2018 festgelegt. 
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(Anmerkung: Das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen hat einen NRW-Bildreferenzkatalog –
Private Abwasserleitungen- Stand Juni 2014 herausgege-
ben. Danach sind große Schäden gemäß DIN 1986-30 in 
der Regel der Schadenklasse A zuzuordnen und mittelgro-
ße Schäden gemäß DIN 1986-20 in der Regel der Scha-
denklasse B zuzuordnen.) 
 

§ 6 Ordnungswidrigkeit 
 
Ordnungswidrig handelt, wer die Bescheinigung über die 
Zustands- und Funktionsprüfung nach § 4 Abs. 2 nicht der 
Stadt vorlegt. 
 

§ 7 Inkrafttreten der Satzung 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung zur Festlegung von Fristen für 
die Zustands-und Funktionsprüfung bei privaten Abwasser-
leitungen gemäß § 53 Abs. 1 e Satz 1 Landeswassergesetz 
NRW in der Stadt Horn-Bad Meinberg wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen 
dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Stadt Horn-Bad Meinberg vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 20.10.2014 
 
Stadt Horn-Bad Meinberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Block 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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Stadt Lage 
 
531 Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haus-

haltssatzung der Stadt Lage für das Haushalts-
jahr 2015 

 
Aufgrund des § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 
666) in der derzeit geltenden Fassung wird bekannt ge-
macht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt 
Lage für das Haushaltsjahr 2015 mit Haushaltsplan und 
Anlagen während der Dauer des Beratungsverfahrens (bis 
zur beschließenden Ratssitzung) während der Dienststun-
den (montags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, außer-
dem montags 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr und donnerstags 
14.00 Uhr bis 17.30 Uhr) im Fachteam Zentrale Finanz-
buchhaltung, City-Center, Bergstraße 6, Büro 408, 32791 
Lage, zur Einsichtnahme öffentlich ausliegt. 
 
Einwendungen können innerhalb der Frist vom 
 

11.11.2014 – 26.11.2014 
 
von Einwohnern und Abgabepflichtigen schriftlich oder zur 
Niederschrift während der Dienststunden bei der Stadt La-
ge, Der Bürgermeister, Lange Straße 72, 32791 Lage, er-
hoben werden. Über die Einwendungen beschließt der Rat 
in öffentlicher Sitzung. 
 
Lage, 24. Oktober 2014 
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
 
 
 
532 Feststellung der Gültigkeit der Wahl des Rates 

der Stadt Lage am 25. Mai 2014 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 25. Sep-
tember 2014 gemäß § 40 Abs. 1 Buchstabe d des Geset-
zes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-
Westfalen (Kommunalwahlgesetz) vom 30. Juni 1998 in 
der zurzeit geltenden Fassung die Wahl des Rates der 
Stadt Lage am 25. Mai 2014 nach Vorprüfung durch den 
Wahlprüfungsausschuss durch Beschluss für gültig erklärt. 
Gegen diesen Beschluss kann gemäß § 41 des Kommu-
nalwahlgesetzes binnen eines Monats nach Bekanntgabe 
Klage beim Verwaltungsgericht Minden erhoben werden. 
Ein Vorverfahren nach dem 8. Abschnitt der Verwaltungs-
gerichtsordnung findet nicht statt. Der Ratsbeschluss vom 
25. September 2014 wird hiermit gemäß § 65 Ziffer 1 der 
Kommunalwahlordnung (KWahlO) in der zurzeit geltenden 
Fassung öffentlich bekanntgemacht.  
 
Lage, den 23. Oktober 2014  
 
 
gez. C. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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Alte Hansestadt Lemgo 
 
533 Öffentliche Bekanntmachung der Widmung der 

Straßen „Holztwete“ sowie "Kestnerstraße" in 
Lemgo 

 
I. 

 
1. Nachstehend aufgeführte Verkehrsfläche wurde end-

gültig ausgebaut: 
 

„Holztwete“ und "Kestnerstraße" 
Gemarkung Lemgo, Flur 6, 

Flurstücke 422 und 530 
(siehe auch anliegender Lageplan) 

 
2. Die vorgenannte Verkehrsfläche ist mit sofortiger Wir-

kung für den öffentlichen Verkehr gem. § 6 des Stra-
ßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (StrWG NW) in der derzeit gültigen Form 
gewidmet. 

 
3. Die vorgenannte Straße wird nach ihrer Verkehrsbe-

deutung in die Straßengruppe einer Gemeindestraße 
eingestuft. 

 
4. Der nördliche Teil der Holztwete (Flurstück 530) ist ab 

dem Grundstück Holztwete 14 (Flurstück 64) sowie 
Holztwete 15 (Flurstück 60) bis zum Pöstenweg nur für 
den Fußgänger- sowie Radverkehr zugelassen. 

 
5. Baulastträger dieser öffentlichen Straße ist die Stadt 

Lemgo. 
 

II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 
32423 Minden oder Postfach 32 40, 32389 Minden) schrift-
lich oder in elektronischer Form nach Maßgabe der Ver-
ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nord-
rhein-Westfalen - ERVVO VG/FG einzureichen oder münd-
lich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts zu erklären. Bei schriftlicher 
Klageerhebung ist die Rechtsbehelfsfrist nur gewahrt, 
wenn die Klageschrift vor Ablauf der Monatsfrist bei Gericht 
eingegangen ist. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sol-
len ihr zwei Abschriften beigefügt werden. Sollte die Frist 
durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt 
werden, so würde dessen Verschulden dem jeweiligen 
Kläger zugerechnet werden. 
 
Lemgo, 22.10.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
- Tiefbauamt - 
 
AZ: 60 21 00 
 
 
(Dr. Austermann) 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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534 Verwaltungsgebührensatzung der Alten Han-

sestadt Lemgo vom 21.10.2014 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV NRW S. 878) und der 
§§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 
(GV NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.12.2011 (GV NRW S. 687) und des Gebührengesetzes 
für das Land NRW vom 23. August 1999 (GV NRW S. 
524), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12.05.2009 
(GV NRW S. 296) hat der Rat der Alten Hansestadt Lemgo 
in seiner Sitzung am 20.10.2014 folgende Verwaltungsge-
bührensatzung beschlossen: 
 
§ 1 Gebührenpflichtige besondere Leistungen 
1. Für die in dem in der Anlage enthaltenen Gebührentarif 

genannten besonderen Leistungen (Amtshandlungen 
oder sonstige Tätigkeiten) der Verwaltung einschließlich 
der Anstalten und Eigenbetriebe der Alten Hansestadt 
Lemgo werden Verwaltungsgebühren erhoben, wenn 
der Beteiligte die besondere Leistung beantragt hat o-
der wenn sie ihn unmittelbar begünstigt. 

2. Die Erhebung von Gebühren aufgrund anderer Rechts-
vorschriften für besondere Leistungen, die in dem Ge-
bührentarif nicht aufgeführt sind, bleibt unberührt. 

 
§ 2 Höhe der Gebühren 
1. Die Höhe der Gebühr ist nach dem Gebührentarif zu 

bemessen. Bei mehreren, nebeneinander vorzuneh-
menden, gebührenpflichtigen Handlungen werden die 
Gebühren einzeln nach den in Betracht kommenden 
Tarifnummern des Gebührentarifs erhoben. 

2. Eine Gebühr, für die der Tarif einen Rahmen zwischen 
Höchst  und Mindestgebühren vorsieht, ist auf volle 
EUR festzusetzen. Bei der Festsetzung dieser Gebüh-
ren sind der mit der Vorbereitung der Amtshandlung 
verbundene Verwaltungsaufwand und die wirtschaftli-
che oder sonstige Bedeutung des Gegenstandes zu be-
rücksichtigen. 

 
§ 3 Sachliche Gebührenfreiheit 
Gebühren werden nicht erhoben für besondere Leistungen, 
für die nach gesetzlicher Vorschrift Gebührenfreiheit ange-
ordnet ist; hierzu zählen insbesondere Leistungen im Be-
reich der Sozialversicherung, der Sozialhilfe, der Kriegsop-
ferversorgung, der Jugendhilfe, des Schwerbehindertenge-
setzes, des Heimkehrergesetzes sowie des Gesundheits-
wesens und besondere Leistungen zur Durchführung des 
Wehrpflichtgesetzes (in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25.05.1962, BGBl. I S. 349) und des Unterhaltssiche-
rungsgesetzes vom 09.09.1980 (BGBl. I S. 1.046), beide in 
der jeweils geltenden Fassung. 
 
§ 4 Persönliche Gebührenfreiheit 
Die Befreiung von Verwaltungsgebühren erfolgt auf der 
Grundlage des § 5 Abs. 6 KAG. 
 
§ 5 Besondere bare Auslagen 
Der Ersatz barer Auslagen, die im Zusammenhang mit der 
besonderen Leistung stehen, richtet sich nach § 5 Abs. 7 
KAG. Eine Verpflichtung zum Ersatz besonderer barer Aus-
lagen besteht auch dann, wenn die Leistung selbst gebüh-
renfrei ist. 
 
 

 
§ 6 Billigkeitsmaßnahmen 
Von der Erhebung von Gebühren und Auslagen kann auf 
Antrag abgesehen werden, soweit dies aus Gründen der 
Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten, 
geboten erscheint. Im Übrigen richten sich die Stundung 
und der Erlass von Verwaltungsgebühren nach den Vor-
schriften des KAG. 
 
§ 7 Gebührenschuldner 
1. Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet, wer die beson-

dere Leistung selbst oder durch Dritte, deren Handeln 
ihm zuzurechnen ist, veranlasst hat, sowie derjenige, zu 
dessen Gunsten sie vorgenommen, insbesondere eine 
Genehmigung erteilt wird. 

2.  Von mehreren an einer Angelegenheit Beteiligten ist 
jeder gebührenpflichtig, soweit die Amtshandlung ihn 
betrifft. 

3. Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuld-
ner. 

 
§ 8 Fälligkeit der Gebühren, Form der Erhebung 
1. Die Gebühr wird mit der Erbringung der Leistung fällig. 
2. Vor Fälligkeit kann von dem Gebührenschuldner eine 

Sicherheitsleistung bis zur Höhe der für die Leistung 
entstehenden Gebühr verlangt werden. 

3. Die Gebühren werden durch Bescheid festgesetzt oder 
gegen Aushändigung einer Gebührenquittung bar erho-
ben. 

 
§ 9 Gebühren bei Ablehnung oder Zurücknahme von 

Anträgen sowie für Widerspruchsbescheide 
1. Wird ein Antrag auf eine gebührenpflichtige Leistung 

abgelehnt oder vor ihrer Beendigung zurückgenommen, 
so wird eine Gebühr gemäß § 5 Abs.2 KAG erhoben. 

2. Für Widerspruchsbescheide wird nur dann eine Gebühr 
erhoben, wenn der Verwaltungsakt, gegen den Wider-
spruch erhoben wird, gebührenpflichtig ist und der Wi-
derspruch zurückgewiesen wird. Die Höhe der Gebühr 
richtet sich nach § 5 Abs. 3 KAG. 

 
§ 10 Beitreibung 
Die Gebühren können nach § 1 des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes vom 19.02.2003 (GV NRW S. 156) im 
Verwaltungsvollstreckungsverfahren beigetrieben werden. 
 
§ 11 Inkrafttreten 
Die Verwaltungsgebührensatzung tritt zum 01.01.2015 in 
Kraft. 
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Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung der Alten 
Hansestadt Lemgo vom 21.10.2014 
 
Gebührentarif – Seite 1 
 
Tarif-Nr. Gegenstand              Gebühr in EUR 
    
1 Abschriften und Auszüge 
a) Abschriften und Auszüge in deutscher  

Sprache für jede angefangene Seite 6,80 
b) für Abdrucke, die auf mechanischem  

Wege hergestellt werden, ausgenommen 
im Weg der Ablichtungen und Durch- 
schriften, die in einem Arbeitsgang 
mit Originalschreiben hergestellt sind,  
für jede angefangene Seite  3,40 

c) für Schriftstücke, die in fremder Sprache  
abgefasst sind, wird die doppelte Gebühr  
erhoben.   

d)  für Schriftstücke in tabellarischer Form,  
Verzeichnisse, Listen, Rechnungen,  
Zeichnungen und dergleichen wird  
eine Gebühr nach dem Zeitaufwand  
erhoben, der bei durchschnittlicher  
Arbeitsleistung zur Herstellung benötigt  
wird. Die Gebühr beträgt für jede ange- 
fangene halbe Stunde   20,40 

e) bei Herstellung von Abschriften im  
Wege der Ablichtung (Fotokopien)   0,75 
bis zum Format DIN A4 für jede  
angefangene Seite bis zum Format DIN A4  
für jede Folgeseite ab der 6. Seite  0,40 

 bei Format DIN A3 für jede  
angefangene Seite   0,80 

 bei Format DIN A3 für jede Folgeseite  
ab der 6. Seite     0,60 

f)  bei Herstellung von Abschriften im Wege  
der Ablichtung (Großflächen-Fotokopien)  
einschließlich Faltung bei Format DIN A2  
für jede angefangene Seite  2,00 

 bei Format DIN A1 für jede  
angefangene Seite   3,15 

 bei Format DIN A0 für jede  
angefangene Seite   5,15 

g)  bei Herstellung von Farbkopien DIN A4  
je angefangene Seite   1,20 
bei Herstellung von Farbkopien DIN A3  
je angefangene Seite   2,40 

 
2 Beglaubigungen und Zeugnisse   
 a) Beglaubigung von Unterschriften  

oder Handzeichen   2,35 
b) Beglaubigung von Abschriften,  

Auszügen, Ablichtungen,  
Zeichnungen, Plänen   4,75 

 
3 Abgabe von Vervielfältigungen ortsrechtlicher  

Bestimmungen 
 für jede angefangene Seite  0,75 
 mindestens jedoch   1,50 
 
4 Genehmigungen, Erlaubnisse, 

Bescheide, Ausnahmebewilligungen und  
Bescheinigungen, soweit nicht eine andere  
Gebühr oder Gebührenfreiheit vorge- 
schrieben ist,  
je angefangene halbe Stunde  25,50 

 
5 Erteilung von Vorrangseinräumungen  

und Löschungsbewilligungen,  
Freigabeerklärungen und sonstige Er- 
klärungen für das Grundbuch (z.B. Be- 
scheinigung zum Nichtbestehen/zur  
Nichtausübung eines Vorkaufsrechts  
nach § 28 Abs. 1 S. 3 BauGB)  
je angefangene halbe Stunde  27,85 

 
6 Erteilung von Zweitausfertigungen 

von Bescheinigungen   4,05 
 
7 Ersatzkontrollmarken 

a) Hundesteuermarken   5,45 
b) Müllabfuhrmarken   5,45 

 
8 Feststellungen aus Konten und Akten, 

je angefangene halbe Stunde  25,50 
 
9 Genehmigung und Überwachung von  

Arbeiten, die für Rechnung Dritter von  
Unternehmen an Straßen, Plätzen,  
Kanälen und sonstigen Anlagen  
ausgeführt werden,  
je angefangene halbe Stunde  25,50 

 Ausgenommen hiervon ist die erstmalige  
Herstellung von Hausanschlussleitungen  
einschließlich Kontrollschächten sowie die  
Erneuerung von Anschlussleitungen, soweit  
die Arbeiten im Zuge einer Sanierung des  
öffentlichen Kanals durchgeführt werden 

 
10 Kanaleinlassplan  

a) Einlassplan für einen Kanalanschluss  
je Haus    51,15 

b) Genehmigungs- und Verwaltungs- 
aufwand für die Abnahme eines  
Kanalanschlusses   50,85 

 
11 Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten,  

Bauleitungen, Auszüge, technische Arbeiten,  
und zwar für 
a) Büroarbeiten 

je angefangene halbe Stunde  25,50 
b) Außenarbeiten  

je angefangene halbe Stunde  25,50 
c) Gehilfenstunden zur Vorhaltung  

und Beförderung von Geräten  
je angefangene halbe Stunde  16,50 

 
12 Anfertigung von Abschriften und Auszügen aus 

Archivgut, Übertragungen in moderne Schrift und 
Übersetzungen  
a) je angefangene Schreibmaschinen 

bzw. Druckerseite je nach  
Schwierigkeit; mindestens  16,80 

b) höchstens    67,20 
 
Von der Erhebung der Gebühren unter Tarif-Nr. 
12 kann abgesehen werden, wenn die Inan-
spruchnahme des Archivs wissenschaftlichen 
Zwecken dient. 

 
13 Bereitstellung von Akten und  

Daten in digitaler Form, je 
angefangene 10 Minuten   8,50 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 
 
Verwaltungsgebührensatzung der Alten Hansestadt 
Lemgo vom 21.10.2014 
 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV.NRW.S. 878), 
beim Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtlichen 
Bestimmung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet 

d) der Form-oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 21.10.2014 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
 
 
 
535 Wahlordnung der Alten Hansestadt Lemgo für 

die Wahl der direkt in den Integrationsrat zu 
wählenden Mitglieder vom 21.10.2014 

 
Aufgrund der §§ 7, 27 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW, S. 666 ff.) zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2013 (GV.NRW, S. 878), hat der Rat der Alten Hansestadt 
Lemgo am 20.10.2014 die folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Wahlgebiet 
Das Wahlgebiet ist das Gebiet der Alten Hansestadt Lem-
go. 
 
§ 2 Wahlorgane 
Wahlorgane sind 
1. die Wahlleiterin/der Wahlleiter, 
2. der Wahlausschuss, 
3. für jeden Stimmbezirk der Wahlvorstand, 
4. der Wahlvorstand zur zentralen Auszählung der in den 

Stimmbezirken abgegebenen Stimmen und 
5. der Briefwahlvorstand. 
 
 
 
 

 
§ 3 Wahlleiterin/Wahlleiter 
(1) Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter ist die/der für die Kom-

munalwahlen zuständige Wahlleiterin/ Wahlleiter. 
(2) Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter ist für die ordnungsge-

mäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl zu-
ständig, soweit nicht gesetzliche Vorgaben und/oder 
diese Wahlordnung bestimmte Zuständigkeiten anderen 
Wahlorganen übertragen. 

 
§ 4 Wahlausschuss 
(1) Der Wahlausschuss für die Wahl der direkt in den Integ-

rationsrat zu wählenden Mitglieder ist der Wahlaus-
schuss für die Gemeindewahlen. 

(2) Der Wahlausschuss entscheidet über die Zulassung der 
Wahlvorschläge und stellt das Gesamtergebnis der 
Wahl fest. 

 
§ 5 Wahlvorstand und ehrenamtliche Tätigkeit 
(1) Der Wahlvorstand besteht aus der Wahlvorstehe-

rin/dem Wahlvorsteher, der stellvertretenden Wahlvor-
steherin/dem stellvertretenden Wahlvorsteher und drei 
bis sechs Beisitzerinnen/ Beisitzern. Aus dem Kreis der 
Beisitzerinnen/Beisitzer wird eine Schriftführerin/ein 
Schriftführer und eine stellvertretende Schriftführerin/ein 
stellvertretender Schriftführer bestellt. 

(2) Der Bürgermeister beruft die Mitglieder des Wahlvor-
standes. Dem Wahlvorstand können neben Wahlbe-
rechtigten nach § 6 auch Bürgerinnen/Bürger angehö-
ren. 

(3) Der Wahlvorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Wahlvorste-
herin/des Wahlvorstehers den Ausschlag. 

(4) Die Mitglieder der Wahlvorstände üben eine ehrenamt-
liche Tätigkeit aus. 

 
§ 6 Wahlberechtigung 
(1) Wahlberechtigt ist, wer 

a. nicht Deutsche/Deutscher im Sinne des Art. 116 
Absatz 1 des Grundgesetzes ist, 

b. eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 
c. die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürge-

rung erhalten hat oder 
d. die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß § 4 Absatz 

3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 102-1, 
veröffentlichen bereinigten Fassung, zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. August 
2013 (BGBL. I S. 3458) erworben hat. 

(2) Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 
a. 16 Jahre alt sein, 
b. sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet 

rechtmäßig aufhalten und 
c. mindestens seit dem sechzehnten Tag vor der Wahl 

in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben. 
(3) Wahlberechtigte Personen nach Absatz 1 Buchstaben 

c) und d) müssen sich bis zum zwölften Tag vor der 
Wahl in das Wählerverzeichnis eintragen lassen. 

 
§ 7 Wahlrechtsausschluss 
Nicht wahlberechtigt sind Ausländerinnen /Ausländer 
1. auf die das Aufenthaltsgesetz nach seinem § 1 Absatz 

2, Nummern 2 und 3 keine Anwendung findet oder 
2. die Asylbewerberinnen/Asylbewerber sind. 
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§ 8 Wählbarkeit 
(1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten nach § 6 sowie alle 

Bürgerinnen/Bürger der Alten Hansestadt Lemgo, die 
• am Wahltag 18 Jahre alt sind. 
• sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet 

rechtmäßig aufhalten und 
• mindestens seit drei Monaten vor der Wahl in der 

Alten Hansestadt Lemgo ihre Haupt-wohnung ha-
ben. 

(2) Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richte-
spruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wähl-
barkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzt. 

 
§ 9 Wahltag und Wahlzeit 
(1) Die Wahl der Mitglieder des Integrationsrates findet 

grundsätzlich am Tag der Kommunalwahl statt. Der Rat 
der Alten Hansestadt kann in den Fällen des § 27 Abs. 
1 Sätze 2 und 3 GO NRW auch einen anderen Wahltag 
festlegen. 

(2) Die Wahlzeit dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
 
§ 10 Wahlvorschläge 
(1) Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter fordert nach Bekannt-

machung des Wahltages zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen durch öffentliche Bekanntmachung auf. 

(2) Wahlvorschläge können von Gruppen von  
Wahlberechtigten oder Bürgerinnen/Bürger (Listen-
wahlvorschlag) oder einzelnen Wahlberechtigten so-
wie Bürgerinnen/Bürger (Einzelbewerber) eingereicht 
werden. Jeder Wahlvorschlagsberechtigte kann nur 
einen Wahlvorschlag einreichen. 

(3) Als Wahlbewerberin/Wahlbewerber kann jede/jeder 
Wahlberechtigte sowie jede Bürgerin/jeder Bürger der 
Alten Hansestadt Lemgo benannt werden, sofern 
sie/er ihre/seine Zustimmung schriftlich erteilt hat; die 
Zustimmung ist unwiderruflich. 

(4) Für die Wahlvorschläge nach Listen und die Einzel-
bewerberinnen/Einzelbewerber können Stellvertrete-
rinnen/Stellvertreter benannt werden. 

(5) Bei Listenwahlvorschlägen bestimmt sich die Reihen-
folge der Stellvertretung in entsprechender Anwen-
dung des § 45 Abs. 1 KWahlG, so dass an die Stelle 
der/des verhinderten gewählten Bewerbe-
rin/Bewerbers die/der für sie/ihn auf der Liste aufge-
stellte Ersatzbewerberin/ Ersatzbewerber tritt, falls ei-
ne solche/ein solcher nicht benannt ist bzw. die-
se/dieser auch verhindert ist, die/der Listennächste 
tritt. In Wahlvorschlägen von Einzelbewerberinnen/ 
Einzelbewerbern kann eine/ein Stellvertrete-
rin/Stellvertreter benannt werden, welcher die/den 
Bewerberin/Bewerber im Falle ihrer/seiner Wahl ver-
treten und im Falle ihres/seines Ausscheidens erset-
zen kann. 

(6) Jeder Listenwahlvorschlag muss von der Leitung der 
den Wahlvorschlag einreichenden Gruppe unter-
zeichnet sein und den Nachweis enthalten, dass sie 
einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten 
Vorstand besitzt und die Benennung und Aufstellung 
der Bewerberinnen/Bewerber nach demokratischen 
Grundsätzen erfolgt ist. 

 
 
 
 
 
 

 
(7) Der Wahlvorschlag muss Vor- und Familiennamen, 

die Staatsangehörigkeit,  Geburtsdatum, den Beruf 
und die Anschrift der Hauptwohnung der Wahlbewer-
berin/des Wahlbewerbers enthalten. Sofern Stellver-
treterinnen/Stellvertreter benannt werden, so sind 
diese ebenfalls mit den Angaben nach Satz 1 aufzu-
führen. 

 
(8) Jeder Wahlvorschlag muss als “Listenwahlvorschlag" 

oder als “Einzelbewerberin/ Einzelbewerber" gekenn-
zeichnet und mit einer Bezeichnung des Wahlvor-
schlages versehen sein. Fehlt diese, tritt ersatzweise 
der Name der ersten Bewerberin/des ersten Bewer-
bers an die Stelle der Wahlvorschlagsbezeichnung. 

(9) Der Wahlvorschlag muss von mindestens 10 Wahlbe-
rechtigten im Sinne des § 8 Abs. 1 unterstützt sein; 
unterschriftsberechtigt sind alle Wahlberechtigten. 
Unterschriften sind eigenhändig und schriftlich abzu-
geben. Jede wahlberechtigte Person darf mit ihrer 
Unterschrift nur einen Wahlvorschlag unterstützen. 
Mehrfachunterstützungen für verschiedene Wahlvor-
schläge sind bei allen Wahlvorschlägen ungültig. Die 
Unterzeichnerinnen/Unterzeichner müssen Vornamen 
und Familiennamen, Geburtsdatum und Anschrift der 
Hauptwohnung angeben. Die Unterstützung eines 
Wahlvorschlages durch die wahlberechtigte Wahlbe-
werberin/ den wahlberechtigten Wahlbewerber ist zu-
lässig. 

(10) In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson 
und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeich-
net sein. 

(11) Für die Wahlvorschläge sind die Formblätter zu ver-
wenden, die die Wahlleiterin/der Wahlleiter bereithält. 

(12) Wahlvorschläge können bis zum 48. Tag vor der 
Wahl, 18.00 Uhr, bei der Wahlleiterin/beim Wahlleiter 
eingereicht werden. Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter 
prüft die Wahlvorschläge und legt sie dem Wahlaus-
schuss zur Entscheidung vor. 

(13) Der Wahlausschuss entscheidet spätestens am 39. 
Tage vor der Wahl über die Zulassung der Wahlvor-
schläge. Für die Zurückweisung von Wahlvorschlägen 
gilt § 18 Absatz 3 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes 
in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

(14) Die zugelassenen Wahlvorschläge werden von der 
Wahlleiterin/vom Wahlleiter mit den in Abs. 7 genann-
ten Merkmalen, jedoch ohne Tag und Monat der Ge-
burt, bekannt gemacht. 

 
§ 11 Stimmzettel 
(1) Die Einzelbewerberinnen/Die Einzelbewerber werden 

mit Namen und Vornamen in einen Stimmzettel auf-
genommen. Sofern eine Stellvertreterin/ein Stellver-
treter im Wahlvorschlag benannt und zugelassen 
worden ist, wird diese/dieser ebenfalls mit Namen und 
Vornamen in dem Stimmzettel aufgenommen. 

(2) Die Listenwahlvorschläge werden mit der Bezeich-
nung des Wahlvorschlages sowie mit der Kurzbe-
zeichnung aufgenommen. Zusätzlich werden Famili-
enname und Vorname der ersten fünf auf der Liste 
genannten Bewerberinnen/Bewerber aufgeführt. 

(3) Die Wahlvorschläge erscheinen in der Reihenfolge 
des Eingangs der Unterlagen, die für einen gültigen 
Wahlvorschlag erforderlich sind, bei der Wahlleite-
rin/beim Wahlleiter auf dem Stimmzettel. 
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§ 12 Wählerverzeichnis 
(1) Für jeden Stimmbezirk wird ein Wählerverzeichnis 

geführt. 
(2) In das Wählerverzeichnis werden alle Personen von 

Amts wegen eingetragen, bei denen am 35. Tag vor 
der Wahl feststeht, dass sie am Wahltag wahlberech-
tigt sind. Die Wahlberechtigten erhalten eine Wahlbe-
nachrichtigung bis zum 21. Tag vor der Wahl. 

(3) Für wahlberechtigte Personen nach § 6 Absatz 1 
Buchstaben c) und d) gilt § 6 Abs. 3. 

(4) Die Wahlberechtigten sind im Wählerverzeichnis mit 
Familien- und Vornamen, Geburtsdatum, Staatsan-
gehörigkeit und Anschrift aufgeführt. Das Wählerver-
zeichnis wird unter fortlaufender Nummer nach Stra-
ßen und Hausnummern alphabetisch angelegt. 

(5) Das Wählerverzeichnis wird vom 20. bis zum 16. Tag 
vor der Wahl während der allgemeinen Öffnungszei-
ten der Stadtverwaltung zur Einsichtnahme bereitge-
halten. Zeit und Ort der Bereithaltung zur Einsicht-
nahme werden öffentlich bekannt gemacht. 

(6) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist bei der 
Stadtverwaltung Einspruch einlegen. Über den Ein-
spruch entscheidet der Bürgermeister. Gegen die 
Entscheidung des Bürgermeisters kann binnen drei 
Tagen nach Zustellung Beschwerde eingelegt wer-
den, über die die Aufsichtsbehörde entscheidet. 

 
§ 13 Durchführung der Wahl 
(1) Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis des 

Stimmbezirks eingetragen ist oder einen Wahlschein 
hat. 

(2) Jede Wählerin/Jeder Wähler hat eine Stimme. 
(3) Auf Verlangen hat die Wählerin/der Wähler sich ge-

genüber dem Wahlvorstand über seine Person aus-
zuweisen. 

(4) Bei der Briefwahl hat die Wählerin/der Wähler dem 
Bürgermeister in einem verschlossenen Wahlbriefum-
schlag  
a) ihren/seinen Wahlschein, 
b) in einem besonderen verschlossenen Stimmzettel-
umschlag ihren/seinen Stimmzettel so rechtzeitig zu 
übersenden, dass der Wahlbrief am Wahltag bis 16 
Uhr bei ihm eingeht. Auf dem Wahlschein hat die 
Wählerin/der Wähler dem Bürgermeister an Eides 
statt zu versichern, dass der Stimmzettel persönlich 
oder gemäß dem erklärten Willen der Wählerin/des 
Wählers gekennzeichnet worden ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ 14 Stimmzählung 
(1) Nach dem Ende der Wahlzeit können die Urnen ver-

schiedener Stimmbezirke zu einer zentralen Auszäh-
lung zusammen geführt werden. Den Urnen sind das 
jeweilige Wählerverzeichnis, die jeweilige Nieder-
schrift und die eingenommenen Wahlscheine beizule-
gen. Nach dem Ende der Wahlzeit ist ein für die Aus-
zählung gebildeter Wahlvorstand abweichend von 
dem für die Wahlhandlung gebildeten Wahlvorstand 
für die Stimmzählung zuständig. Diese Stimmzählung 
kann auch am Tag nach der Wahl erfolgen. 

(2) Bei der zentralen Auszählung wird zunächst anhand 
der Wählerverzeichnisse und der eingenommenen 
Wahlscheine die Anzahl der abgegebenen Stimmen 
festgestellt. Diese Zahl wird mit den in den Urnen be-
findlichen Stimmzetteln verglichen. Danach wird die 
Zahl der gültigen Stimmen und der auf jeden Wahl-
vorschlag entfallenden Stimmen ermittelt. 

(3) Über die Gültigkeit der Stimmen entscheidet der für 
die Auszählung gebildete Wahlvorstand. 

(4) Für die Ungültigkeit von Stimmen gilt § 30 des Kom-
munalwahlgesetzes in der jeweils geltenden Fassung. 

(5) Über die Auszählung der Stimmen ist eine Nieder-
schrift zu fertigen. 

 
§ 15 Feststellung des Wahlergebnisses  

und der Sitzverteilung 
(1) Der Wahlausschuss stellt - nach vorangegangener 

Vorprüfung der Wahlniederschriften auf Vollständig-
keit und Ordnungsmäßigkeit durch die Wahlleite-
rin/den Wahlleiter - unverzüglich nach der Wahl das 
Wahlergebnis und die Sitzverteilung nach dem Divi-
sorverfahren mit Standardrundung Sainte La-
guë/Schepers fest. Er ist dabei an die Entscheidung 
der Wahlvorstände gebunden, jedoch berechtigt, Re-
chenfehler zu berichtigen. Bei gleichen zu berücksich-
tigenden Zahlenbruchteilen bis zu vier Stellen nach 
dem Komma entscheidet das von der Wahlleite-
rin/vom Wahlleiter zu ziehende Los. 

(2) Entfallen bei der Sitzverteilung auf einen Vorschlag 
mehr Sitze, als Bewerberinnen/Bewerber benannt 
sind, bleiben diese Sitze unbesetzt. 

(3) Die Wahlleiterin/Der Wahlleiter gibt die Namen der 
gewählten Bewerberinnen/Bewerber öffentlich be-
kannt, benachrichtigt die gewählten Bewerberin-
nen/Bewerber durch Zustellung und fordert sie schrift-
lich auf, die Wahl binnen einer Woche anzunehmen. 
Für die Annahmeerklärung, den Mandatsverlust (ein-
schließlich Verzicht) und die Ersatzbestimmung gelten 
die Regelungen des Kommunalwahlgesetzes NRW in 
der jeweiligen Fassung entsprechend.  

 
§ 16 Wahlprüfung 
Für die Wahlprüfung gelten die Regelungen des Kommu-
nalwahlgesetzes NRW in der jeweiligen Fassung entspre-
chend. 

 
§ 17 Fristen 
Die in dieser Wahlordnung vorgesehenen Fristen und Ter-
mine verlängern oder verändern sich nicht dadurch, dass 
der letzte Tag der Frist oder der Termin auf einen Samstag, 
einen Sonntag oder einen gesetzlichen oder staatlichen 
Feiertag fällt. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
ist ausgeschlossen. 
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§ 18 Anzuwendende Vorschriften 
Für die Wahl zum Integrationsrat gelten unbeschadet die-
ser Wahlordnung die §§ 2, 5 Absatz 1, §§ 9 bis 13, 24 bis 
27, 30, 34 bis 46, 47 Satz 1 und § 48 des Kommunalwahl-
gesetzes NRW entsprechend. 

 
§ 19 Amtssprache 
Die Amtssprache ist deutsch. 
 
§ 20 Inkrafttreten 
Diese Wahlordnung tritt mit dem Tag nach der Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die 
 
Wahlordnung der Alten Hansestadt Lemgo für die Wahl 
der direkt in den Integrationsrat zu wählenden Mitglie-
der vom 21.10.2014 
 
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW vom 
02.09.1994, S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV.NRW.S. 878), 
beim Zustandekommen dieser Satzung (ortsrechtlichen 
Bestimmung) nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 
es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt 

b) diese Satzung (ortsrechtliche Bestimmung) ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 
worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet 

d) der Form-oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Alten Hansestadt Lemgo vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tat-
sache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Lemgo, 21.10.2014 
 
 
Dr. Austermann 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
536 Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-

schlägen für die Wahl des Bürgermeisters der 
Alten Hansestadt Lemgo am 13. September 
2015 

 
Gemäß § 75 b Abs. 1 Satz 1 der Kommunalwahlordnung – 
KWahlO – vom 31. August 1993 (GV.NRW. 1993 S. 592, 
967), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung 
der Kommunalwahlordnung vom 03. Dezember 2013 
(GV.NRW.S.730) fordere ich hiermit zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für 
 

die Wahl des Bürgermeisters 
der Alten Hansestadt Lemgo 

 
auf.  
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie §§ 46b und 
46 d Abs. 1 und 2 KWahlG in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. Juni 1998 (GV.NRW.S.194) und der §§ 25, 
26 und 31 sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO weise ich 
hin. 
 
Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne 
des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), von mit-
gliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtig-
ten (Wählergruppen) und Wahlberechtigten (Einzelbewer-
bern), eingereicht werden. 
 
Staatsangehörige der anderen Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union (Unionsbürger), die in Deutschland woh-
nen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie die 
Deutschen wählbar. 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu ver-
wenden, die vom Wahlleiter der Alten Hansestadt Lemgo, 
Marktplatz 1, 32657 Lemgo im Rathaus, Zimmer 324, wäh-
rend der Dienststunden kostenlos abgegeben werden. 
 
Nach § 49 Abs. 1 KWahlG werden die Funktionsbezeich-
nungen dieses Gesetzes in weiblicher und männlicher 
Form geführt. 
 
I. Vorschläge für die Wahl des Bürgermeisters 
 
1. Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage  

11d zur KWahlO eingereicht werden. 
Er muss enthalten: 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 

oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; 
andere Wahlvorschläge können durch ein Kennwort 
des Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet werden; 

- Familienname, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, 
Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
Staatsangehörigkeit des Bewerbers. 

2. Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss 
von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unter-
zeichnet sein (§ 15 Absatz 2 Satz 1 KWahlG). Bei an-
deren Wahlvorschlägen muss der Unterzeichner des 
Wahlvorschlags im Wahlgebiet wählbar sein (§ 46 d 
Abs. 1 und 2 des KWahlG). Aus dem Wahlvorschlag 
sollen ferner Namen und Anschrift der Vertrauensper-
son und der stellvertretenden Vertrauensperson her-
vorgehen. 
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3. § 26 Abs. 3 KWahlO gilt sinngemäß. Die Unterstüt-

zungsunterschriften sind auf amtlichen Formblättern 
nach Anlage 14 c zur KWahlO zu erbringen; bei der An-
forderung der Formblätter ist die Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsträgers, bei Parteien und Wählergrup-
pen auch deren Kurzbezeichnung anzugeben. 

4. § 26 Abs. 4 Nr. 1 bis 4 KWahlO gilt mit der Maßgabe 
sinngemäß, dass die Zustimmungserklärung nach dem 
Muster der Anlage 12c zur KWahO abzugeben ist und 
der Bewerber darauf zu versichern hat, dass er für kei-
ne andere Wahl zum Bürgermeister oder Landrat kan-
didiert: die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag 
nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO abgege-
ben werden. Für die Bescheinigung der Wählbarkeit 
durch die zuständige Gemeinde ist das Muster der An-
lage 13b zur KWahlO zu verwenden; die Bescheinigung 
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster 
der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden. Die 
Niederschrift über die Versammlung der Partei oder 
Wählergruppe zur Aufstellung des Bewerbers soll nach 
dem Muster der Anlage 9c zur KWahlO, die Versiche-
rung an Eides Statt nach dem Muster der Anlage 10c 
zur KWahlO abgegeben werden. 

5. Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber enthal-
ten. Wer gemäß § 65 Abs. 2 Gemeindeordnung wähl-
bar ist, kann sich selbst vorschlagen; für einen solchen 
Vorschlag gelten die Regelungen für Einzelbewerber 
entsprechend. § 15 Abs. 2 Satz 3 KWahlG findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass die dort genannten 
Wahlvorschläge von mindestens fünfmal so viel Wahl-
berechtigten, wie die Vertretung Mitglieder hat, persön-
lich und handschriftlich unterzeichnet sein müssen. Für 
die Alte Hansestadt Lemgo sind gemäß § 3 Abs. 2a 
KWahlG 40 Vertreter zu wählen. Der Wahlvorschlag für 
die Wahl des Bürgermeisters muss daher von mindes-
tens 200 Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Dies gilt 
nicht, wenn der bisherige Bürgermeister als Bewerber 
vorgeschlagen wird. 

6. Parteien und Wählergruppen können auch gemeinsam 
einen Bewerber vorschlagen. 

7. Bewerber können nicht gleichzeitig für die Wahl zum 
Bürgermeister oder Landrat in anderen Gemeinden und 
Kreisen kandidieren. 

8. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass o.g. Be-
kanntmachung des Innenministers vom 29. August 
2003 (s.I.3) auch für die Einreichung von Wahlvor-
schlägen von Parteien und Wählergruppen für die Wahl 
des Bürgermeisters gilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Termin für die Einreichung der Wahlvorschläge 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters sind 
bis spätestens zu dem in § 15 Abs. 1 Satz 1 KWahlG ge-
nannten Zeitpunkt (48. Tag vor der Wahl, 18.00 Uhr – Aus-
schlussfrist)  
 

27. Juli 2015, 18.00 Uhr 
(Ausschlussfrist) 

 
beim Wahlleiter der Alten Hansestadt Lemgo, Marktplatz 1, 
32657 Lemgo, im Rathaus, Zimmer 324, einzureichen. 
 
Lemgo, 22.10.2014 
 
Der Wahlleiter für die Wahl des Bürgermeisters 
der Alten Hansestadt Lemgo 
 
 
Tolkemitt 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
 
 
 
537 Bekanntmachung der Auslegung des Entwurfs 

der Haushaltssatzung 2015 mit Anlagen 
 
Nach § 80 Abs. 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 
(GV.NRW. S. 878) in Kraft getreten am 31.Dezember 2013, 
gebe ich hierdurch bekannt, dass der Entwurf der Haus-
haltssatzung 2015 mit Haushaltsplan und Anlagen der Al-
ten Hansestadt Lemgo ab dem 11.11.2014 während der 
Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 08:30 – 16:00 Uhr 
(donnerstags bis 17:00 Uhr und freitags bis 12:30 Uhr) im 
Geschäftsbereich Finanzen, Betriebe und Beteiligungen, 
Gebäude Zeughaus, Papenstraße 9, Zimmer 117 bis zum 
Abschluss des Beratungsverfahrens im Rat öffentlich zur 
Einsichtnahme ausliegen wird. Unter der Adresse 
www.lemgo.net , "Politik und Verwaltung, Bürgerservice", 
"Finanzen" steht der Haushaltsplanentwurf 2015 zur Ein-
sicht und zum Download im Internet zur Verfügung.  
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anla-
gen können Einwohner oder Abgabepflichtige bis zum 
28.11.2014 Einwendungen unter der oben angegebenen 
Anschrift erheben. Über die Einwendungen beschließt der 
Rat in öffentlicher Sitzung. 
 
Lemgo, den 22.10.2014 
 
ALTE HANSESTADT LEMGO 
Der Bürgermeister 
 
 
Dr. Reiner Austermann 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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538 Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-

schlusses der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung „ Forst und Grün Lemgo“ zum 31.12.2013 

 
Der Rat der Stadt Lemgo hat am 08.09.2014 auf Empfeh-
lung des Gemeinsamen Betriebsaussschusses der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtungen den Jahresabschluss für 
das Wirtschaftsjahr 2013 mit einer Bilanzsumme in Höhe 
von 30.089.311,17 EUR und einem Jahresüberschuss von 
2.550,01 EUR festgestellt. Das Jahresergebnis wird in Hö-
he von 2.550,01 EUR (Jahresüberschuss) vorgetragen und 
der Allgemeinen Rücklage zugeführt. 
Der Rat der Alten Hansestadt Lemgo erteilt dem Gemein-
samen Betriebsausschuss die Entlastung. 
 
Mit Schreiben vom 08.10.2014 hat die Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) den abschließen-
den Prüfungsvermerk erteilt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Forst und Grün Lemgo. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2013 
hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON 
GmbH, Niederlassung Bad Oeynhausen, bedient.  
Diese hat mit Datum vom 14.08.2014 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnun-
gen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung "Forst und Grün Lemgo" für 
das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2013 bis 31.12.2013 ge-
prüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresab-
schluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen 
Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzen-
den Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwor-
tung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung. Der Betrieb hat das Wahlrecht gem. § 27 EigVO 
NW ausgeübt (Anwendung des Neuen Kommunalen Fi-
nanzmanagements). Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei 
der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in  
 

 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt.  
 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bi-
lanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzun-
gen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Forst und Grün 
Lemgo" den deutschen handelsrechtlichen und den ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt un-
ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht 
steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt ins-
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft INTECON GmbH, Niederlassung Bad 
Oeynhausen, ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 
Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Gemäß § 3 (4) der Verordnung 
über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Ei-
genbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) wird der Bestätigungsvermerk um den folgenden 
Hinweis ergänzt. 
 
„Die Bewertung des passiven Rechungsabgrenzungspos-
tens für die Grabnutzungsrechte zum 31.12.2013 erfolgte 
durch Indizierung der historischen Graberwerbsgebühren. 
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei diesem passiven 
Rechungsabgrenzungsposten gemäß  § 42 Abs. 3 GemH-
VO um vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnah-
men handelt, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach 
diesem Tag darstellen. Insofern sind die historischen Werte 
abzugrenzen.“ 
 
Herne, den 08.10.2014 
GPA NRW 
Im Auftrag 
 
Matthias Middel 
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung „Forst und Grün Lemgo“ für das 
Wirtschaftsjahr 2013 liegen gem. § 26 Abs. 3 der Eigenbe-
triebsverordnung bis zur Feststellung des folgenden Jah-
resabschlusses zur Einsichtnahme in der Kämmerei der 
Stadtverwaltung, Gebäude Zeughaus, Papenstr. 9, Zimmer 
117, 32657 Lemgo, während der Öffnungszeiten (Mo. – Fr. 
08:30 bis 16:00 Uhr, Do. bis 17:00, Fr. 08:30 bis 12:00 Uhr) 
für jedermann aus. 
 
Lemgo, den 27.10.2014 
 
Forst und GrÜn Lemgo 
 
 
Aust 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
 
 
 
539 Bekanntgabe der Feststellung des Jahresab-

schlusses der Eigenbetriebsähnlichen Einrich-
tung „Städtische Betriebe Lemgo“ zum 
31.12.2013 

 
Der Rat der Stadt Lemgo hat am 08.09.2014 den Jahres-
abschluss der Städtischen Betriebe Lemgo für das Wirt-
schaftsjahr 2013 mit einer Bilanzsumme von 3.867.902,46 
Euro und einem Jahresfehlbetrag von 41.347,85 EUR fest-
gestellt. Das Jahresergebnis wird in Höhe von minus 
41.347,85 EUR (Jahresfehlbetrag) vorgetragen und auf die 
Allgemeine Rücklage verrechnet. 
 
Mit Schreiben vom 08.10.2014 hat die Gemeindeprüfungs-
anstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) den abschließen-
den Prüfungsvermerk erteilt: 
 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Städtische Betriebe Lemgo. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2013 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO Greiffenhagen GmbH, Bielefeld, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 25.08.2014 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
 
„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang - unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung Städtische Betriebe 
Lemgo für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 
31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der Gemein-
dehaushaltsverordnung NRW liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres-
abschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
 
 
 
 

 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 
Abs. 1 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der we-
sentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unse-
re Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO Greiffenhagen GmbH ausgewertet 
und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. 
Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 08.10.2014 
 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Matthias Middel 
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Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Städtischen 
Betriebe Lemgo für das Wirtschaftsjahr 2013 liegen gem. § 
26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme bei 
den Städtischen Betrieben Lemgo, Am Bauhof 17, 32657 
Lemgo, während der allgemeinen Geschäftszeiten (Mo. – 
Do. 07:00 bis 15:45 Uhr, Fr. 07:00 bis 12:00 Uhr) für je-
dermann zur Einsichtnahme aus. 
 
Lemgo, den 27.10.2014 
 
Städtische betriebe lemgo 
 
 
Tolkemitt 
Betriebsleiter 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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Jobcenter Lippe 
 
540 Öffentliche Zustellung eines Aufhebungs- und 

Erstattungsbescheides vom 20.10.2014 für die 
Zeit vom 01.08.2014 bis 31.08.2014 an Frau 
Walburga Köllinger 

 
An Frau Walburga Köllinger ist am 20.10.2014 unter dem 
Aktenzeichen 62442200101005 ein Aufhebungs- und Er-
stattungsbescheid erlassen worden.  
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da Frau Wal-
burga Köllinger unbekannt bzw. ohne festen Wohnsitz ver-
zogen ist. 
 
Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes NRW vom 
07. März 2006 wird daher der Bescheid durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tage dieser Bekanntmachung mehr als zwei Wochen 
vergangen sind. Mit der Zustellung beginnt die Wider-
spruchsfrist, nach deren Ablauf Rechtsmittel grundsätzlich 
nicht möglich sind.  
 
Die Betroffene kann den Bescheid beim Jobcenter Lippe, 
Standort Lügde, Wirtschaftliche Hilfen, Am Markt 1, in 
32676 Lügde, Zimmer 6 während der üblichen Dienstzeiten 
in Empfang nehmen. 
 
Lügde, den 20.10.2014 
 
Jobcenter Lippe 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
-Der Vorstand- 
Wirtschaftliche Hilfen 
Im Auftrag 
 
 
Frau Kathrin Maximov 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 
 
541 Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2013 

der Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH 
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4. BESTÄTIGUNGSVERMERK 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadt-
werke Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen, für das Ge-
schäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. 
Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die 
Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tä-
tigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu füh-
ren und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften (und den ergänzenden Regelungen im Gesell-
schaftsvertrag) sowie die Einhaltung der Pflichten nach 
§ 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ei-
ne Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht sowie 
über die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzu-
geben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-
teilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen 
erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung 
der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die 
Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachge-
recht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz 
der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken 
der künftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und 
Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Ein-
wendungen geführt. 
 
Bielefeld, den 19. Mai 2014 
 
DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN oHG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
 
Kampen ppa.  Heidbrink 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 
 
 
5. Hinweis auf Auslegung: 
 
Jahreabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
01.12.2014 bis 01.12.2014 im Verwaltungsgebäude der 
Stadtwerke Bad Salzuflen GmbH, Zimmer 304, in der Ufer-
straße 36-44 in Bad Salzuflen zur Einsicht aus.   
 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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Landesverband Lippe 
 
542 Die 2. Sitzung der des Kuratoriums der Denk-

mal-Stiftung in der 16. Wahlperiode des Lan-
desverbandes Lippe 

 
Die 2. Sitzung der des Kuratoriums der Denkmal-Stiftung in 
der 16. Wahlperiode des Landesverbandes Lippe findet am 
 

Donnerstag, 13.11.2014, 15:00 Uhr 
 
statt. 
 
Sitzungsort: 
Landesverband Lippe, Schlossstr. 18, 32657 Lemgo, 
Personalraum im 2. OG 
  
 
Tagesordnung 
 
Tagesordnungspunkte 
 

 

A. Öffentlicher Teil  
 
 1.   Niederschrift über die 1. Sitzung - öffentlicher Teil - 

des Kuratoriums in der 16. Wahlperiode der Ver-
bandsversammlung am 28.08.2014  

  
 2.   Anfragen von Kuratoriumsmitgliedern 
  
 3.   Bericht der Vorsitzenden und des Geschäftsführers 

über laufende Verwaltungsangelegenheiten 
  
 4.   II. Lesung des Wirtschaftsplanes 2015 der Denk-

mal-Stiftung des Landesverbandes Lippe  
  
 5.   Veranstaltung "Hermann leuchtet"; mündlicher 

Sachstandsbericht durch Herrn Röcken 
  
 6.   Touristisches Nutzungskonzept für das Hermanns-

denkmal-Areal  
  

B. Nichtöffentlicher Teil 
 

 7.   Niederschrift über die 1. Sitzung - nichtöffentlicher 
Teil - des Kuratoriums in der 16. Wahlperiode der 
Verbandsversammlung am 28.08.2014 

  
 8.   Anfragen von Kuratoriumsmitgliedern 
  
 9.   Bericht der Vorsitzenden und des Geschäftsführers 

über laufende Verwaltungsangelegenheiten 
  

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
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Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen 
GmbH 
 
543 Jahresabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad 

Salzuflen GmbH für das Geschäftsjahr 2013 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH hat am 1.10.2014 den Jahresab-
schluss zum 31.12.2013 festgestellt und beschlossen, den 
Jahresfehlbetrag in Höhe von 329.403,33 Euro auf neue 
Rechnung vorzutragen. 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 
Röhricht – Dr. Schillen oHG hat  am 19. Mai 2014 folgen-
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss   bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang   unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirt-
schaftsbetriebe Bad Salzuflen GmbH, Bad Salzuflen, für 
das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-
gen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung 
der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufga-
be ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Ab-schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Ba-
sis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertre-
ter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lage-berichts. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
 

 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit  
 

1. bis 12. Dezember 2014 
 
in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Bad Salzuflen 
GmbH, Uferstr. 36-44 , 32108 Bad Salzuflen, Abteilung Fi-
nanzwesen, Raum 304, zur Einsichtnahme während der 
Geschäftszeiten aus. 
 
Volker Stammer 
 
-Geschäftsführer- 
 
Konzernabschluss der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuf-
len GmbH für das Geschäftsjahr 2013 
 
Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe 
Bad Salzuflen GmbH hat am 1.10.2013 den Konzernab-
schluss zum 31.12.2013 in Höhe von -1.045.603,33 Euro 
gebilligt.  
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. 
Röhricht – Dr. Schillen oHG hat  am 19. Mai 2014 folgen-
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„Wir haben den von der Wirtschaftsbetriebe Bad Salzuflen 
GmbH, Bad Salzuflen, aufgestellten Konzernabschluss   
bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, An-
hang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel   und 
den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. Ja-
nuar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Aufstellung von 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den deut-
schen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verant-
wortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unse-
re Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernab-
schluss und den Konzernlagebericht abzugeben. 
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Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Da-
nach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass 
Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungs-handlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Kon-
zernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzern-
abschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung 
des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzie-
rungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlus-
ses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-des Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. 
Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Kon-
zernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Ri-
siken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht liegen in der 
Zeit  
 

1. bis 12. Dezember 2014 
 
in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Bad Salzuflen 
GmbH, Uferstr. 36 - 44 , 32108 Bad Salzuflen, Abteilung 
Finanzwesen, Raum 304, zur Einsichtnahme während der 
Geschäftszeiten aus. 
 
Volker Stammer 
 
 
-Geschäftsführer- 

Kr.Bl.Lippe 10.11.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


